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Text 

Verordnungsermächtigung 

§ 21. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann durch Verordnung nähere Bestimmungen 
darüber erlassen, 

 1. welche Erfordernisse ein Spender gemäß § 9 erfüllen muss, insbesondere im Hinblick auf seinen 
Gesundheitsschutz, hinsichtlich der einwandfreien Beschaffenheit des gewonnenen Blutes sowie 
der gewonnenen Blutbestandteile, welche Untersuchungen vorzunehmen sind und welche 
Untersuchungsergebnisse zeitlich begrenzt oder dauernd die gesundheitliche Eignung als 
Spender ausschließen, in welcher Menge und in welchen zeitlichen Abständen einem Spender 
Blut und Blutbestandteile entnommen werden dürfen und welche Maßnahmen zum Schutz der 
Privatsphäre und im Hinblick auf die gegenüber dem Spender bestehende Fürsorgepflicht zu 
treffen sind; 

 2. in welcher Form dem Spender Informationen vor der Spende zu geben sind; 

 3. in welcher Form die Identität des Spenders zu dokumentieren ist, durch wen, in welcher Art und 
in welchem Umfang die Verarbeitung, insbesondere Erfassung, die Übermittlung der Daten 
sowie die Dokumentation und Meldeverpflichtung gemäß § 11 und § 12 vorzunehmen sind; 

 4. welche Anforderungen an die erforderliche räumliche und technische Ausstattung sowie an die 
einzuhaltenden Hygienestandards, weiters an ein ausreichendes Qualitätssicherungssystem und 
einen Organisationsplan zu stellen sind; 

 5. welche personelle Mindestausstattung eine Blutspendeeinrichtung aufweisen muss, welche 
besonderen Kenntnisse und Fertigkeiten ein Leiter oder dessen Stellvertreter sowie die bei der 
Gewinnung von Blut oder Blutbestandteilen eingesetzten Ärzte und das sonst eingesetzte 
Personal aufzuweisen haben und an welchen Einschulungs-, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen diese Personen teilnehmen müssen; 

 6. wie das gewonnene Blut und die gewonnenen Blutbestandteile zu kennzeichnen sind; 
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 7. welche Anforderungen bei Eigenblutspenden einzuhalten sind; 

 8. welchen Inhalt der jährlich zu erstattende Tätigkeitsbericht der Blutspendeeinrichtung 
aufzuweisen hat. 
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